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In dem Aufsatz sollen wesentliche  institutionelle Entwicklungslinien der Kommunalsyste-
me  in den Ländern Deutschland, Frankreich, UK/England, Italien und Schweden)  verglei-
chend analysiert werden.1 2 Die Auswahl dieser Länder ist von der konzeptionellen Überle-
gung und Erwartung geleitet, dass mit ihr „prototypische“ Ausprägungen der europäischen 
Kommunalsysteme in die Betrachtung gezogen werden, nämlich mit U.K./England die 
„angelsächsische“, mit Schweden die „skandinavische“, mit Frankreich und Italien die 
„latinisch-napoleonische“ (vgl. Peters 2008) und mit Deutschland die „Middle European“ 
(Hesse/ Sharpe 1991) Variante.  

Gegenständlich wird der Untersuchungsfokus auf die institutionellen Entwicklungsli-
nien  und hierbei insbesondere gerichtet werden auf 
 

• die Stellung der subnationalen, insbesondere der kommunalen Ebene(n) im verti-
kalen (intergouvernmentalen) Politik- und Verwaltungssystem,  

• die territorial-organisatorische Struktur, 
• das Funktions- und Aufgabenmodell 
• die Personalstrukturen. 
• die politisch-administrativen Führungsstrukturen. 

 
Wesentliche Leitfrage der vergleichenden Diskussion soll sein, ob, in welchem Umfang 
(und warum) die Kommunalsysteme – vor dem Hintergrunde ihrer unterschiedlichen histo-
rischen usw. Ausgangsbedingungen – in ihrer Entwicklung und ihrem gegenwärtigen Stand 
Gleichläufigkeit (Konvergenz) oder fortwirkende Unterschiede (Divergenz) zeigen. Es liegt 
auf der Hand, dass innerhalb der wenigen verfügbaren Seite kaum mehr als eine skizzen-
hafte Erörterung dieser breit gefächerten  vergleichenden Thematik möglich ist.  
 
 
 

                                                           
1 Der Aufsatz stützt sich auf vergleichende Arbeiten des Verf., deren Ergebnisse bislang  insbesondere in  Woll-
mann 2004a, 2008a,  2008b, 2008d  vorgelegt worden sind.  
2 Der Beitrag erscheint  in französischer Übersetzung  in: Hellmut Wollmann 2009, Les niveaux sousnationaux en 
Allemagne, ,France, Angleterre, Italie et Suède comparés – entre persistence et dynamisme institutionnel, in; 
Pouvoirs Locaus, 2009, (à paraître),  
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1. Dezentralisierung 
 
In der Übertragung öffentlicher Funktionen „von oben nach unten“ wird vielfach zwischen 
Dezentralisierung und Dekonzentration unterschieden. Während die erstere durch die Auf-
gabenübertragung auf eine politisch eigenverantwortliche subnationale Ebene gekennzeich-
net ist, also ein im Kern politischer Vorgang ist, besteht die letztere in dem Aufgabentrans-
fer von einer oberen administrativen Ebene auf eine untere, ist also wesentlich  administra-
tiv definiert.  
 
1.1. Föderalisierung/„Quasi-Föderalisierung“  
 
Werden Zuständigkeiten auf der regionale/intermediäre/meso Ebene – zwischen zentraler 
und kommunaler/lokaler Ebene – übertragen, kann von einer Föderalisierung  dann ge-
sprochen werden, wenn Adressat des Funktionstransfers eine (durch gewählte politische 
Vertretung) politisch eigenverantwortliche Ebene und selbständige Gesetzgebungs- und 
Politikkompetenzen übertragen werden. Ermangelt die intermediäre/meso Ebene einer 
eigenständiger Gesetzgebungs- und Politikkompetenz,  handelt es sich um eine (einfache) 
Regionalisierung, die als eine Variante der Kommunalisierung betrachtet werden kann. 
  
Tabelle 1: intergovernmental structure (data for 2006-2009) 
 county  Levels Number population 

∅ 
1 Germany federal Federal States (Länder) 161 (of which 3 City States: 

Berlin, Hamburg, Bremen) 
average 5.2 million 

   (two-tier) counties (=Kreise) 323  170.000 
  local municipalities (within counties) 

(=kreisangehörige Gemeinden) 
12.1962                          6.6903 

   (single-tier) cities (=kreisfreie 
Städte 

116  

  inter-
com-
munal 

intercommunal bodies 1.708 "administrative 
unions" (= "Verwaltungs-
gemeinschaften", "Ämter" 
etc.4 

 

2 France  Régions 22 + 4 (d’outre-mer)  2,3 Mio. 
  local Départements 96 + 4 (d’outre-mer)  550.000 
   Communes 36.5695  1.560 
  inter-

com-
munal 

Intercommunalité 12.840 syndicat6

2.601 communautés 
(à fiscalité propre)7 

 

3 U.K. "quasi
-
fed-
eral" 

Regions Scotland, Wales Scotland: 5.0 mio 
inhab. Wales: 2.9 mio 
inhab. (= 13 % of total 
U.K. population 

   (two-tier) counties 34 + Greater London 
Author. 

 720.000 (counties) 
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  local districts/boroughs (within coun-
ties) 

238 + 33 London boroughs 
+ Corporation of London 

       140.000 

  inter-
com-
munal 

Single-tier authorities 36 metropolitan councils + 
47 unitary authorities 

  

4 Italy "quasi
-
fed-
eral” 

Regioni 20 (15 statuto ordinario +
5 statuto speciale 

 2,9 mio8 

  local Province 103 570.000 
   Comuni 8.101 7.270 
  inter-

com-
munal 

Intercommunal bodies 356 comunità montane 
(made up of 4.201 comuni) 
278 unioni di comuni 
(made up of 1.240 comuni) 
numerous consorzi  and 
conveni 

32.700 
 

16.700 
 

5 Sweden local Landsting kommuner 20 (of which 2 "regions": 
Skane + Västra Götaland) 

420.000 

   Kommuner 290 31.300 
1 Varying in size between Land of Nordrhein-Westfalen with 18 mio inhabitants and Land of Bremen ("City 

State”) with 550.000 inhabitants 
2 of which over 75 percent have less than 5.000 inhabitants 
3 in Land of Nordrhein-Westfalen: ∅ 45.000 inhabitants, in Land of Rheinland-Pfalz: ∅ 1.700 inhabitants 
4 in Land of Rheinland-Pfalz 95% of the municipalities are affiliated with an intercommunal body (such as 

Verwaltungsgemeinschaft), in Land of Bayern 62 percent, but in Land of Nordhein-Westfalen and Hessen  
none 

5 of which 93% have less than 3.500 inhabitants 
6 as of January 1, 2009. Syndicats à vocation unique, SIVU; syndicats à vocation multiple, SIVOM, syndicats 

mixtes or syndicats "à la carte” 
7 as of January 1, 2009: 16 communautés urbaines, 174 communautés d’agglomération, 2.406 communautés de 

communes, 5 syndicats d’agglomération nouvelle 
8 varying in size between 124.000 (Valle Aosta) and 9,5 mio inhabitants (Lombardie) 
Source: data mainly from Dexia 2008, own compilation + calculation, own table 
 
 
Unter den hier diskutierten Ländern ist Deutschland exemplarisch für ein föderales Sys-
tems, in dem auf der Meso-Ebene die Länder vor allem darin eine  starke - von ihnen  als 
(Quasi-) „Eigenstaatlichkeit“ reklamierte – Stellung haben, dass sie  mit eigenen (im 
Grundgesetz festgelegten) Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten ausgestattet 
sind (und zudem  über den – von den Landesregierungen kontrollierten – Bundesrat als 
„Zweite Kammer“ unmittelbaren Einfluss auf Bundesgesetzgebung und –politik haben). 
Die am 1. September 2006 in Kraft getretene Verfassungsänderung („Föderalismusreform 
I“) hat den Umfang der eigenen („ausschließlichen“) Gesetzgebungszuständigkeiten der 
Länder merklich erweitert (vgl. Wollmann/Bouckaert 2006: 29f.; 2008).  

Die unitarische Staatsform Großbritanniens erfuhr 1998 dadurch eine partielle Dezent-
ralisierung, dass in Schottland und Wales, den beiden „keltischen Nationen“ (celtic nations, 
celtic periphery, Sharpe 2000: 67), nach Volksabstimmung gewählte regionale Parlamente 
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(„assemblies“) – mit eigenen Gesetzgebungs- und Politikzuständigkeiten -  eingeführt wur-
den. Indessen ist die damit eingeleitete „Quasi-Föderalisierung“ („road to quasi-
federalism“, Wilson/Game 2006) darin ausgesprochen „asymmetrisch“,  dass Schottland 
und Wales zusammen nur 13 Prozent der U.K. Bevölkerung umfassen und in England (mit 
87 Prozent der Gesamtbevölkerung) das ursprüngliche Vorhaben der New Labour-
Regierung,  auch in den acht englischen Planungsregionen gewählte Regionalvertretungen 
einzurichten, unverwirklicht blieb. 

Obgleich sich Italiens Nach-Kriegs-Verfassung von 1948 dazu bekannt, die unitarisch-
zentralistische Staatsorganisation („Napoleonischer“ Provenienz) durch dezidierte Dezent-
ralisierung zu überwinden, brachten erst die Verfassungsreformen von 1999 und 2001 den 
Durchbruch zu einem dezentralisierten Staatsmodell. Insbesondere darin, dass die (22) 
Regionen (regioni) durch Verfassungsvorschrift  mit eigenen Gesetzgebungs- und Politik-
zuständigkeiten ausgestattet worden sind, werden die Ansätze zu einem „quasi-föderalen“ 
Staat („quasi-federal state“) (Bobbio 2005: 29) sichtbar. 

Zwar wurden in Frankreich im Zuge der Dezentralisierung von 1982 („Acte I“) (22) 
Regionen (régions) auf der intermediären/meso Ebene neu eingeführt, jedoch wurde von 
vornherein einhellig davon ausgegangen, dass die diese als den beiden bestehenden dépar-
tements und communes in jeder Hinsicht rechtlich gleichgestellte Selbstverwaltungsebene 
(collectivités territoriales) zu betrachten seien (sog. non-tutelle) und jegliche „quasi-
föderale“ Entwicklung ausgeschlossen sei (vgl. Wollmann 2008a: 44 ff., Kuhlmann 2009: 
82 ff.) (siehe auch unten).  
 
1.2. Kommunalisierung 
 
Zwei- bzw. Dreistufigkeit 
 
In den hier diskutierten Ländern sind historisch überwiegend zweistufige Kommunalstruk-
turen entstanden (vgl. Tabelle 1 mit detaillierten Angaben). Als bemerkenswerte Ausnahme 
von der Zweistufigkeit der Kommunalstrukturen sind  
 

• in England die (36) metropolitan councils und  (47) unitary councils 
• sowie in Deutschland die (116) kreisfreien Städten 
 

hervorzuheben, denen hier wie dort eigentümlich ist, dass sie die county- bzw. Kreis- und 
die district/ borough- bzw. Gemeindefunktion „einstufig“ zusammenführen. Dadurch, dass  
diese „einstufigen“ kommunalen Organisationsformen  insbesondere in den großstädtischen 
und verstädterten Zonen dominieren, kommt ihnen eine funktionale Schlüsselrolle zu (wie 
auch ihr Prozentanteil an der Gesamtzahl der Kommunallbeschäftigten zeigt, siehe hierzu 
Tabelle 2, letzte Spalte).  

Als weitere Besonderheit bildet Frankreich, das ein dreistufiges (aus régions, départe-
ments und communes bestehendes)  Kommunalsystem (collectivités territoriales) besitzt, 
nachdem, wie erwähnt, 1982 die régions ausdrücklich als den départements und comm 
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rechtlich gleichgestellte (non-tutelle)  subnationale Selbstverwaltungsebene eingeführt3 und 
damit deren (quasi-) föderale „Hierarchisierung“ ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.  
 
 
Übertragung von Zuständigkeiten auf die subnationalen Selbstverwaltungsebenen 
 
Historisch können zwei Systeme der Aufgabenübertragung auf die Kommunen unterschie-
den werden. Nach dem der angelsächsischen Kommunaltradition eigentümlichen sog. ultra 
vires – Doktrin  können die kommunalen Körperschaften nur diejenigen Zuständigkeiten 
ausüben,  die ihnen durch Parlamentsgesetz je einzeln zugewiesen sind (vgl. Wilson/Game 
2006: 27). Dem steht der die kontinentaleuropäsiche Kommunaltradition kennzeichnende 
Grundsatz der „allgemeinen Zuständigkeitsvermutung“ (general competence, clause de 
compétence générale) gegenüber, wonach – in der insoweit exemplarischen Formulierung 
des Artikel 28 des Grundgesetzes) den Gemeinden das Recht zusteht, „alle Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung  im Rahmen der Gesetze zu re-
geln“. Hinzu kommen Aufgaben, die ihnen durch Gesetz ausdrücklich zugeschrieben wer-
den. Allerdings haben sich die beiden Aufgabenmodelle inzwischen dadurch angenähert, 
dass einerseits in England den local councils durch dem Local Government Act 2000 das 
Recht und die Verantwortung übertragen worden sind, „to promote the economic, social 
and environmental well-being of their area“ (vgl. Wilson/Gale 2006: 158). Andererseits 
sind in den general competence-Ländern kommunale Selbstverwaltungsaufgaben vielfach 
durch Gesetzgebung als Pflichtaufgaben und detailliert geregelt.  

Das Nebeneinander von „echten“ kommunalen Aufgaben und zusätzlich zugewiesenen  
Aufgaben gewinnt  dann besondere Bedeutung, wenn diese Zuweisung in der – der 
deutsch-österreichischen Kommunaltradition eigentümlichen – Form der „Übertragung“  
staatlicher Aufgaben erfolgt. In diesem Falle hat die gewählte Kommunalvertretung – an-
ders als bei „echten“ kommunalen Aufgaben – formal kaum Einfluss oder Kontrolle über 
deren Ausführung durch die kommunale Exekutive und unterliegt die letztere hierbei zu-
dem nicht nur – wie bei „echten“ kommunalen Aufgaben – einer „Rechtsaufsicht“ (legality 
review), sondern einer darüber hinausgehenden „Fachaufsicht“ (opportunity/ merit review. 
tutelle comprehensive) durch die staatlichen Aufsichtsbehörde (vgl. Wollmann 2008a: 259 
ff., 2008b: 17 ff.).. Insgesamt birgt diese Form der Aufgabenübertragung die Tendenz und 
Gefahr, dass die Kommunalverwaltung in Ansehung dieser Aufgaben  in die Staatsverwal-
tung „integriert“, sozusagen „verstaatlicht“ wird. Deshalb kann diese Form der Aufgaben-
übertragung eher als ein Akt der (administrativen) Dekonzentration und einer „unechten“ 
Kommunalisierung bezeichnet werden  (vgl. Wollmann 2008a: 259 ff., 2008b:17 ff.).  
 
Vertikale Abgrenzung der den  subnationalen Ebenen zugewiesenen Aufgaben 
 
In der zweistufigen Kommunalsystemen steht die „allgemeine Aufgabenzuständigkeit“ 
(„general competence“) in der Regel nur der unteren Selbstverwaltungsebene (Gemeinden, 
kommuner, comuni) zu, während die Aufgaben der oberen Ebene gesetzlich jeweils konkret 

                                                           
3 Vgl. article 72, V Constitution: „Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre”. 
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definiert sind. Diese klare vertikale Aufgabentrennung ist beispielhaft in Schweden ausgep-
rägt, wo die untere Selbstverwaltungsebene (kommuner) für die Fülle der lokalen Ebene 
zuständig ist, während die obere Ebene (landsting kommuner) im wesentlichen für das 
öffentliche Gesundheitssystem operativ und finanziell verantwortlich ist  In Deutschland 
wird den Kreisen in Artikel 28 Grundgesetz zwar das „Recht auf Selbstverwaltung“ zugesi-
chert, jedoch lediglich „im Rahmen des gesetzlichen Aufgabenbereichs“, also des gesetz-
lich definierten Aufgabenbestandes. Dabei handelt es sich um in der Sache „überörtliche“ 
Aufgaben.  

Das dreistufige Kommunalsystem Frankreichs bildet auch darin eine auffällige Aus-
nahme, dass allen drei Ebenen die allgemeine Aufgabenzuständigkeit (clause de compéten-
ce générale) eingeräumt ist. Auch wenn in Artikel 72 der Verfassung statuiert ist, dass die 
Inanspruchnahme von Aufgaben durch die einzelnen Ebenen von dem Grundsatz der Sub-
sidiarität bestimmt sei (und damit in gewissem Sinne eingeschränkt ist)4, hat die  „clause de 
compétence générale“ in der Anwendungspraxis der drei Ebenen eine (vielfältige und zu-
nehmend kritisierte) Aufgabenüberschneidung (enchevêtrement), Mischfinanzierung (fi-
nancement croisé) und personelle wie funktionale Verdoppelung (doublon) nach sich gezo-
gen. (So verwundert es nicht, dass in den jüngsten Empfehlungen des von Präsident Sarko-
zy berufenen  Comité Balladur die  Reform der clause de compétence générale eine promi-
nente Rolle spielt, vgl. unten)5. 

Als Ergebnis der Dezentralisierung und insbesondere Kommunalisierung öffentlicher 
Aufgaben, die - unter den hier diskutierten Ländern - in England, Deutschland und Schwe-
den eine lange Tradition hat und in Frankreich seit 1982 und in Italien seit den frühen 
2000er Jahren wesentlich vorangetrieben worden ist, weisen deren subnationalen Selbst-
verwaltungsebenen ein insgesamt breites multi-funktionalen Aufgabenprofil auf  (vgl. die 
Übersichten bei: Norton 1994: 60 ff, Marcou/Wollmann 2008a, 2008b, Wollmann 2008a: 
95, vgl. auch unten Abschnitt 3). 

 
Dezentralisierung im Spiegel der Gliederung der im Öffentlichen Sektor Beschäftigten nach 
Ebenen 
 
Die Entwicklung und der Stand der funktionalen Dezentralisierung und Aufgabenverteilung 
im (intergouvernmentalen) Mehr-Ebenen-System spiegelt sich im Personalanteil veran-
schaulicht, den die einzelnen Handlungsebenen und –typen an der Gesamtzahl der im Öf-
fentlichen Sektor Beschäftigten haben (vgl.Tabelle 2). 
 
 

                                                           
4 Vgl. article 72, II Constitution:: “Les collectivités territoriales ont la vocation à prendre les decisions pour 
l’ensemble de competences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur echelon” 
5 Vgl. Comité Balladur 2009, proposition no. 11 
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Tabelle 2: Public employment by levels of government (in %) 
 country central/ 

federal 
regional/ 
Land 

special  
sector 

local distribution within 
local (local=100%) 

  85 94 05 85 94 05 85 94 05 85 94 05  
1 Germany             municipalities 

  9,9 11,6 12,0 55,6 51,0 53,0    34,5 38,1 35,0 county free 
cities 

              counties 

              intercommunal 

2 France             régions 

  54,9 48,7 51,0    18,01 20,6 19,0 27,1 30,7 30,0 départements 

        hôpi 
taux 

     communes 

              intermunicipal 

3 Italy  63,0 54.7   3.8 17,0 19,0 20.3  14,0 13,6 province 13,0 

        ASL2   

 

 
 

  
-- 
7.,6 
enti 
pub-
blici 
(x) 

   comuni 

4 Sweden  17,3 17,0        84,7 83,0 landstings-
kommuner 

              kommuner 

5 U.K. 21,9 21,4 16,8    17,65 

NHS 

 

20,8 26,0 55,0 53,0 56,0 counties 
metropolitan 

              Councils 

              London  
boroughs 

              Unitaries 

1 hôpitaux (public hospitals) 
1 Aziende Sanitarie Locali ed enti ospedalieri (local health agencies and hospitals) 
X   agenzie, enti pubblici non economici, università, enti di recerca, alri enti publici (agencies, non-economic 

public entities, universities, research units, other public entities) 
5 National Health System (NHS) 
sources:  
data from Dexia 2006: 202, 167, Dexia  2008: 64; data for 1985: Lorenz/Wollmann1999: 505; for Italy 2007: 
Ministero dell’economia e delle finanze, conto annuale 2008, for distribution between province and comuni cour-
tesy Luigi Bobbio, data for distribution between counties etc. for England 2004, Wilson/Game 2006: 280 own 
compilation + calculation, own table  
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Die weitestgehende Dezentralisierung des öffentlichen Personals weist Schweden auf, wo 
nur 17 Prozent des gesamten öffentlichen Personals beim Staat und 83 Prozent bei den 
Kommunen beschäftigt sind (vgl. Tabelle 2, Zeile 4). Die öffentlichen Aufgaben werden 
damit ganz überwiegend von den  zwei kommunalen Ebenen ausgeführt, vorrangig von den 
kommuner (mit zwei Dritteln aller kommunal Beschäftigten).  

Auch in Deutschland ist der Anteil des Bundespersonals an der Gesamtzahl der öffent-
lich Beschäftigten mit 10 Prozent auffallend gering (vgl. Tabelle 2, Zeile 1). Hierin zeigt 
sich eindrücklich, dass, anders als in anderen föderativen Staaten (z.B. in den USA), dem 
Bund durch die Verfassung von 1949 die Möglichkeit verwehrt worden ist, zur Ausführung 
seiner Politiken und Gesetze eigene Verwaltungsbehörden auf den subnationalen Ebenen 
etablieren. Die starke intergouvernmentale („quasi-eigenstaatliche“) Stellung der  Länder 
wird durch ihren Personalanteil von 53 Prozent unterstrichen, der insbesondere Lehrer und 
Polizisten einschließt.  Der Personalanteil der Kommunen (mit 35 Prozent) verlautbart ein 
verhältnismäßig breites Aufgabenprofil. Die Tatsache, dass die (116) „einstufigen“ kreis-
freien Städte mit einem Drittel der Kommunalbediensteten fast so viele Beschäftigte haben 
wie die ( rund 12.000) kreisangehörigen Gemeinden (vgl. Tabelle 2, rechte Spalte), ver-
deutlicht  die Rolle, die die kreisfreien Städte als die „Arbeitspferde“ der kommunalen 
Ebene spielen. 

Wenn im U.K. der Anteil vom Zentralstaat Beschäftigten bei 16.8 Prozent und der der 
kommunal Bediensteten bei 56.0 Prozent liegt  (vgl. Tabelle 2, Zeile 5),6 so spricht dies 
zunächst für einen bemerkenswert hohen Grad der funktionalen Dezentralisierung. Indessen 
ist gerade im Falle Englands  zur angemessenen Erfassung und Interpretation der tatsächli-
chen Dezentralisierung im Verhältnis der Zentralregierung und der kommunalen Ebenen 
daran zu erinnern, dass, sieht man von der (asymmetrischen) „Quasi-Föderalisierung“  von 
Schottland und Wales (mit 13 Prozent der Gesamtbevölkerung des U.K.) ab, sich die Zent-
ralregierung in England seit den 1980er Jahren, zunächst unter der Regierung Thatcher, 
gegenüber der kommunalen Ebene direkte Eingriffsrechte und Kontrollinstrumente in ei-
nem Ausmaß verschafft hat, das das Land  von einem „unitary highly de-centralised“ in ein 
„unitary highly centralised country“ (Jones 1991:208) verwandelt hat  (vgl. Wollmann 
2008a: 32, 2008b: 124 ff.). 

In Frankreich belegt der Personalanteil der drei subnationalen Selbstverwaltungsebenen 
mit 30 Prozent (nach 27.1 Prozent in 1985) (vgl. Tabelle 2, Zeile 2) das funktionale Ge-
wicht, das diese als Ergebnis der Dezentralisierung gewonnen haben (vgl. hierzu Kuhlmann 
2009: 94 ff). Wenn zwei Drittel dieses Personals auf die communes  entfallen (vgl. Tabelle 
2, Zeile 2, letzte Spalte), so bleibt allerdings  daran zu erinnern, dass viele der kleinen und 
kleinsten der insgesamt 36.500 communes  kaum mehr als eine Handvoll von Beschäftigten 
haben oder sich gar als „administratives Brachland“ (véritable frîche administrative, Jegou-
zo 1993) erweisen; mithin verbirgt sich hinter den beachtlichen Durchschnittszahlen der 
Kommunalbeschäftigten nach wie vor jenes „Frankreich der zwei Geschwindigkeiten“ 
(France à deux vitesses). Wenn der der Anteil der Staatsbediensteten nach wie vor 51 Pro-

                                                           
6 Der öffentlichen Gesundheitsdienst, NHS, mit 26 Prozent des öffentlichen Personals bleibt an dieser Stelle außer 
Betracht. 
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zent beträgt, so lässt dies erkennen, dass der französische Staat – ungeachtet der Dezentrali-
sierung – auf den subnationalen Ebenen weiterhin (über das staatliche Schulwesen hinaus) 
organisatorisch und personell präsent  ist. (Auch damit setzt sich das Comité Balladur kri-
tisch auseinander, siehe unten).  

Auch in Italien erweist sich (vgl. Tabelle 2, Zeile 3), dass - ungeachtet der seit den frü-
hen 2000er Jahren forcierten Dezentralisierung und „Quasi-Föderalisierung“ der Regionen 
(regioni) (vgl. Bobbio 2005: 38) – der Anteil der Staatsbediensteten (etwa die Hälfte von 
ihnen Lehrer) noch immer, auch insoweit ein Stück „Napoleonischer Pfadabhängigkeit“, 
bei 58 Prozent liegt (nach 63.0 Prozent in 1994), während sich der Anteil der („quasi-
föderalen“) regioni auf 3.8 Prozent und der der beiden kommunalen Ebenen auf zusammen 
17.3 Prozent beläuft. Von den letzteren entfallen etwa 90 Prozent auf die comuni und 10 
Prozent auf die province. Hierbei bleibt zu beachten, dass die lokalen Gesundheitsagenturen 
(aziende sanitarie locali), in deren Tätigkeiten insbesondere die regoni, aber auch die co-
muni einbezogen sind, eine eigenständige Organisationsstruktur bilden und ihr Personal 
(mit einem Anteil von rund 20 Prozent) statistisch separat erfasst wird (vgl. Tabelle 2, Spal-
te „special sector“). 

 
 
2. Territorial-organisatorische Konsolidierung der kommunalen Ebenen 
 
Historisch waren die europäischen Länder durchweg von der Vielzahl kleinen (historisch 
vielfach kirchlichen) Gemeinden geprägt.  In der Überwindung und „Modernisierung“  der 
historisch gewachsenen kleinteiligen Territorialstrukturen zeichnen sich unter den hier 
diskutierten Ländern zwei markant unterschiedliche Strategien ab. 

Auf der einen Seite tritt UK/England hervor, wo –  in Reaktion auf sich die unter den 
europäischen Ländern am frühesten vollziehende kapitalistische Industrialisierung und 
Verstädterung - das Parlament bereits 1888 and 1894 eine einschneidende territorial-
organisatorische Umgestaltung der Kommunalstrukturen einleitete, um diese den sozio-
ökonomischen Veränderungen und Herausforderungen anzupassen. Dem folgte 1974, um 
die Kommunalstrukturen für den fortgeschrittenen Ausbau des nationalen Wohlfahrtsstaats 
tauglicher zu machen,  eine weitere  massive Territorial- und Organisationsreform der 
kommunalen Ebenen. Die hieraus hervorgehenden districts/boroughs und counties  erhiel-
ten mit durchschnittlich 130.000 bzw. 720.000 Einwohnern Zuschnitte, die historisch und 
international beispiellos waren (vgl. Norton 1994: 40, Wollmann 2008a: 55 ff.) und die als 
„übergroß“ (sizeism, Stewart 2000) kritisiert worden sind.  

Auch in Schweden wurden – um die territorialen Voraussetzungen für einen leistungs-
fähigen „lokalen Wohlfahrtsstaat“ (den lokala staten, Pierre 1994) zu stärken – 1952 und 
1974  die überkommenen drastisch neu zugeschnitten  von ursprünglich 2.282 auf  290 
Gemeinden mit durchschnittlich 34.000 Einwohnern (vgl. Häggroth u.a. 1993: 12).  

Die in England und Schweden von den nationalen Regierungen verfolgte Strategie, die 
territoriale Reform der kommunalen Ebenen im Wege massiver Zusammenschlüsse und 
Fusionen der historisch überkommenen Kommunen anzustreben und dieses Ziel – nach 
Vorbereitung durch Kommissionen, öffentlichen Diskussionen und  einer Phase „freiwilli-
ger“ Mitwirkung der Kommunen  – letztlich durch verbindliche  Gesetzgebung („hierar-
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chisch“) durchzusetzen, ist in der vergleichenden Diskussion als  „nordeuropäisches Mus-
ter“ („North European pattern“) bezeichnet worden (vgl. Norton 1994: 40).  

Die deutschen Bundesländern, die je einzeln für den territorialen Zuschnitt der Kom-
munen zuständig sind, haben in den 1960er und 1970s unterschiedliche Reformstrategien 
eingeschlagen. Eine Minderheit der Länder verfolgte ein „nordeuropäisches“ Reformmus-
ter,  am markantesten  das Land Nordrhein-Westfalen, wo – letztlich durch verbindliche 
Landesgesetzgebung – „Einheitsgemeinden“ (mit durchschnittlich 45.000 Einwohnern) 
geschaffen wurden (vgl. Laux 1999, Wollmann 2004b). Demgegenüber verfolgte die 
Mehrheit der Länder Reformansätze,  in denen die bestehenden existierenden kleinen Ge-
meinden überwiegend oder teilweise als Kommunen mit gewählten Kommunalvertretungen 
erhalten blieben und  gleichzeitig eine neue Schicht von interkommunalen („Verwaltungs-
verbände“, „Ämter“ usw. genannten) Gemeindeverbände zur operativen Unterstützung der 
ihnen angehörenden Gemeinden ins Leben gerufen wurde. Ein ausgeprägtes Beispiel für 
diese Reformvariante ist das Land Rheinland-Pfalz, wo die Gemeinden weiterhin  durch-
schnittlich 1.700 Einwohner haben und 97 Prozent von ihnen einem Gemeindeverband 
angehören (vgl. Tabelle 1, Fußnote 4). 

Den Staaten mit „nordeuropäischen“ Territorialreformen steht Frankreich gegenüber, 
das darin für das „südeuropäische“ Handlungsmuster beispielhaft ist, dass bislang  an dem 
kleinteiligen (geschichtlich in die Zeit vor der Revolution von 1789 zurückweisenden) 
Zuschnitt von 35.000 Gemeinden (communes, mit durchschnittlich 1.700 Einwohnern) 
festgehalten und ein Netzwerk interkommunaler Verbände (intercommunalité) ins Leben 
worden ist. Ein 1971 (in zeitlicher Parallelität zu den „nordeuropäischen“ Reformländern)  
von der französischen Regierung unternommener Anlauf ,  eine Zusammenlegung von 
Gemeinden (communes) auf freiwilligem Wege (volontariat) zu erreichen (Loi Marcellin), 
misslang.  

Die Ausbreitung der institutionellen Formen interkommunaler Kooperation vollzog 
sich in zwei Schüben. Auf der Grundlage nationaler Gesetzgebung von 1890 und 1959 
institutionalisierten die Kommunen ihre Zusammenarbeit zunächst in der Form  ein-  bzw. 
mehrfunktionaler Zweckverbände (syndicats à vocation unique bzw. à vocation multiple) 
(vgl. Tabelle 1, Fußnote 6).  1966 wurde durch nationale Gesetzgebung die neue Organisa-
tionsform der Gemeindeverbände (communautés urbaines) eingeführt, durch die ein stärker 
integrierter Typus interkommunalen Kooperation unter anderem dadurch erreicht werden 
sollte, dass die communautés mit eigenem lokalen Steuerrecht (à fiscalité propre) ausges-
tattet wurden (vgl. Marcou 2000). Ausnahmsweise „hierarchisch“ durch verbindliche Ge-
setzgebung („par la loi“), also in Abweichung vom ansonsten geltenden Grundsatz der 
Freiwilligkeit („voluntariat“), wurden „communautés urbaines“ in den (vier) metropolita-
nen Ballungsgebieten von Marseilles, Lyon, Lille und Strasbourg geschaffen; im weiteren 
Verlauf haben sich – nunmehr auf freiwilliger Basis – zunächst weitere zehn und  zuletzt 
(2008) weitere zwei7 Großstadtregionen (communautés urbaines) gebildet, insgesamt mi-
thin inzwischen 16.  

Das Gesetz von  1999 (Loi Chevènement), das als eine „wahre interkommunale Revo-
lution“ („veritable révolution intercommunale) (Borraz/LeGalès 2004) bezeichnet worden 

                                                           
7 Toulouse und Nice  
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ist, zielte darauf,  den  Wucherwuchs der intercommunalité dadurch zu „vereinfachen“ 
(discipliner), dass drei (nach Größe und Siedlungsstruktur differenzierte) Typen von 
„communautés“ (à fiscalité propre) statuiert wurden, anhand derer sich die Gemeinden 
gruppieren sollten. Als Ergebnis dieses Prozesses, der durch finanzielle Anreize sowie 
sanften Druck der Präfekten befördert wurde, sind inzwischen – außer den 16 Großstadt-
verbänden (communautés urbaines) 174  communautés d’agglomération und 2.406 com-
munautés de communes gebildet worden (vgl. Tabelle 1, Fußnote 7):; inzwischen sind  
insgesamt 97 Prozent aller Gemeinden (communes) in einer communauté gruppiert.   

Ungeachtet dieser institutionellen Konsolidierung wird eine fortwirkende Schwäche 
der intercommunalité  zum einen insbesondere darin gesehen, dass sie das  - oft bildhaft als 
„millefeuille“ (= „Cremeschnitte aus Blätterteig“, „vanilla slice“) beschriebenen – subna-
tional/lokale Handlungsgeflecht bislang eher noch komplexer als einfacher machen.. Zum 
andern wird als schwerwiegendes politisch-demokratische Manko die fehlende Direktwahl 
der Entscheidungsgremien der communautés gesehen (vgl. Wollmann 2008a: 45, Kuhl-
mann 2009: 90 ff.). (Auch dies ist von dem Comité Balladur kritisch aufgegriffen worden, 
siehe unten).  

Auch Italien folgt darin einer „südeuropäischen“ Strategie, dass einerseits der in den 
1970er Jahren  Versuch scheiterte, eine territoriale Reform der (vor allem Norden sehr 
kleinteiligen) Kommunen auf freiwilliger Basis zu erreichen, und andererseits (durch letz-
tlich verbindliche Gesetzgebung) interkommunale Verbände insbesondere in den Bergre-
gionen (comunità montane) geschaffen wurden (vgl. Tabelle 1, Zeile 4, vorletzte Spalte).  
 
Neue Anläufe zur territorial-organisatorischen Konsolidierung der subnational-
kommunalen Ebene(n) 
 
In England ist im Verlauf der 1990er Jahre die Zahl der (einstufige) unitary authorities 
durch Zusammenlegung/Fusionierung von districts/boroughs und counties auf 47 gestiegen 
(vgl. Wilson/Game 2006: 68-69) mit durchschnittlich 200.000 Einwohnern. Damit haben 
sich allerdings die Probleme „Übergröße“ (sizeism) (Stewart 2000) der local authorities 
weiter verschärft.  

Während  in Schwedens zweistufigem Kommunalsystem die untere Ebene (kommuner) 
1952 und 1974 massive territoriale Reformen erlebten, blieb die obere Ebene (landsting 
kommuner), deren Grenzen auf 1634 zurückgehen, eine Durchschnittsgröße von 400.000 
Einwohnern haben  und  vor allem für das öffentliche Gesundheitswesen zuständig sind, 
von territorialen Veränderungen bis in die späten 1990er Jahre unberührt. Seitdem ist eine 
Reformdiskussion unter dem Stichwort einer Regionalisierung in Gang gekommen, die 
darauf gerichtet ist, die bestehenden Kreise durch Gebietszusammenlegung zu vergrößern 
und sie – neben den bisherigen Gesundheitsaufgaben – u.a. zu Trägern der Regionalpla-
nung zu machen. Den (zunächst „experimentellen“) Auftakt bildete die Schaffung von 
(Regionen genannten) Großkreise Skâne und Västern Götaland unter Einbeziehung der 
beiden Großstädte Malmö bzw.Göteborg und benachbarter Kreise; damit ist die Gesamtzahl 
der Kreise von 24 auf 20 reduziert worden. Die Empfehlungen einer (als „Verantwortungs-
kommission“, ansvars komittén titulierten) Kommission, die die Regierung 2002 berief und 
die nach mehrjährigen Beratungen 2007 ihre Ergebnisse vorlegte, zielen insbesondere dar-
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auf, die bestehenden (20) Kreise (mit durchschnittlich 400.000 Einwohnern) aufzulösen 
und statt ihrer (sechs bis neun) Großkreise = Regionen (mit direkt gewählten regionalen 
Parlamenten) zu bilden (vgl. SOU 2007a, 2007b, siehe auch. Wollmann 2008a: 40 f.). Noch 
steht die Umsetzung dieser oder anderer Reformvorschläge aus.  

In Deutschland ist in mehreren Bundesländern mit unterschiedlicher Stoßrichtung Be-
wegung in die territorial-organisatorische Konsolidierung gekommen. 

Im (westdeutschen) Land Baden-Württemberg wurde 2003 eine bemerkenswerte Re-
form beschlossen, durch die – unter Beibehaltung der bestehenden Territorialstruktur – mit 
Wirkung vom 1.1.2005  350 staatlichen Sonderbehörden aufgelöst und deren Zuständigkei-
ten insbesondere auf die Landkreise und die kreisfreien Städte übergingen (vgl. Bogu-
mil/Ebinger 2005). Auch wenn dieser Aufgabentransfer im Modus der „übertragenen“ 
Aufgabe (mit seiner problematischen Tendenz einer „Verstaatlichung“ der kommunalen 
Aufgabenerfüllung) erfolgte, ist hierin ein bemerkenswerter Rückzug der unmittelbaren 
staatlichen Verwaltung aus der lokalen Ebene zu sehen (vgl. Wollmann 2008a: 258, Kuhl-
mann 2009: 122).   

Unter den ostdeutschen Ländern entschied Land Brandenburg, das Reformkonzept von 
1990 (Erhaltung der kleinen Gemeinden plus Einrichtung interkommunaler Verbände, 
Ämter) darin entscheidend zu revidieren, dass nunmehr die Zahl der „integrierten“ Ge-
meinden („Einheitsgemeinden“) durch Gemeindezusammenlegung von 66 auf 148 erhöht 
und die Zahl der interkommunalen Verbände dementsprechend von 152 auf 54 reduziert 
wurde (für Einzelheiten vgl. Wollmann 2009). Maßgebliche Gründe für die Reform wurden 
darin gesehen, dass zum einen die kleinen (peripheren) Gemeinden  demographisch, poli-
tisch und ökonomisch „ausbluten“ und zum andern sich die Koordinations- und Transakti-
onskosten des organisatorischen Arrangements von Verwaltungsgemeinschaften/Ämtern 
und Mitgliedsgemeinden als verwaltungsökonomisch unvertretbar hoch erwiesen.  

Im (ostdeutschen) Land Mecklenburg-Vorpommern hat der Landtag – auf Betreiben der 
Landesregierung – 2007 ein Gesetz beschlossen, durch das mit Wirkung zum 1.1.2009 die 
bisher bestehenden 12 Kreise und 6 kreisfreien Städte auf insgesamt fünf Großkreise (mit 
durchschnittlich 350.000 Einwohnern) zusammengeführt worden wären. In einem aufse-
henerregenden Urteil hat das Verfassungsgericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
das Gesetz (insbesondere wegen fehlerhaften Verfahrens) für ungültig erklärt.  

In Frankreich spricht vieles dafür, dass das Land mit der Berufung des Comité Balla-
dur durch den Präsidenten Sarkozy im Oktober 2008 und mit der Verlage der Empfehlun-
gen des Comité am 5. März.2009 in eine folgenreiche Reformphase seines subnationalen 
Institutionensystems eingetreten ist. Im folgenden können und sollen von den 20 Empfeh-
lungen des Comité nur einige Punkte herausgegriffen werden, die für die hier verfolgte 
Argumentation, auch unter vergleichendem Blickwinkel, als besonders relevant erscheinen. 

 
• Zwar zielt das Comité (wenn man das Sonderproblem der Région Grand Paris au-

ßer Betracht lässt) unverkennbar darauf, die Stellung und Funktion der Regionen 
(régions) zu stärken. Jedoch enthält sich das Comité jeder Äußerung dazu, ob ein 
Land in der demographischen und territorialen Größe Frankreichs institutionenpo-
litisch gut daran gut, in Bezug auf die Regionen weiterhin an dem Prinzip der non-
tutelle und damit an der rechtlichen Gleichstellung der Regionen mit den départe-
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ments und communes festzuhalten. Auch wenn hierfür Verfassungsänderung (Ar-
tikel 72, II) erforderlich wäre, sollte – über die Aufhebung der non-tutelle Vor-
schrift für die régions  eine gewisse „Hierarchisierung“ (auf lange Sicht vielleicht 
sogar eine „Quasi-Föderalisierung“) der régions eingeleitet werden, die unter an-
derm ihre Fähigkeit zur Politikkoordinierung im subnationalen Raum entscheidend 
verbessern könnte.  

• Wenn das Comité eine Verringerung der Zahl der régions und der départements  
(auf der Basis von Freiwilligkeit) empfiehlt (propositions 1 und 2), so könnte da-
gegen eingewandt werden,  dass insbesondere die  letzteren als Träger wichtiger 
sozialpolitischer Aufgaben mit derzeit durchschnittlich 550.000 Einwohnern be-
reits heute als zu groß erscheinen, um in den ihnen obliegenden sozialen Dienst-
leistungen die in der französischen Diskussion oft beschworene „Nähe“ (proximi-
té) zu erreichen. Jede „Massstabsvergrößerung“ von Départements könnte die an-
gestrebte proximité vollends gefährden. 

• Besondere Aufmerksamkeit verdient der Vorschlag (proposition 8), dass elf der 
bestehenden Großstadtverbände (communautés urbaines) durch verbindliches Ge-
setz (par la loi, also also „hierarchisch“,  in Abweichung vom Grundsatz der Frei-
willigkeit, volontariat) als „Metropoles“ institutionalisiert werden. Die Metropoles 
besäßen  einen Sonderstatus (statut particulier), vermöge dessen sie eo ipso (ne-
ben bestimmten Zuständigkeiten der Mitgliedskommunen) auch (insbesondere so-
zialpolitische) Zuständigkeiten der départements, in dem sie liegen, übernähmen. 
Damit wäre der bemerkenswerte Schritt zu einer „einstufigen“ (den „kreisfreien 
Städten“ in Deutschland und den „unitarry authorities“ in England ähnelden) 
kommunalen Organisationsform vollzogen.  

• Des weiteren verdient besondere Aufmerksamkeit die Empfehlung (proposition 9), 
dass sich „interkommunale Organisationsformen“ (intercommunalité) in „neue 
Kommunen“ (transformer en communes nouvelles, communes de plein exercise) 
transformieren können, also – unter Aufgabe der bisherigen intercommunalen Or-
ganisationsform und der bestehenden („historischen“) Gemeinden - eigenständige 
„neue“ Kommunen gebildet werden können. Das Comité schlägt massive finan-
zielle Anreize und, um ihre Verwirklichung zu beschleunigen, eine Ausschlussfrist 
(date butoir) vor.   Damit wäre  (nota bene: unter der fortbestehenden traditionel-
len Kautele der Freiwilligkeit) die Tür zu einer „echten“ territorialen Reform 
eröffnet. Da der Oberbegriff der intercommunalité auch die künftige Metropoles 
umschlösse, könnten sich diese als aussichtsreiche Kandidaten, ja Vorreiter  einer 
„echten“ Territorialreform erweisen.  

• Vor dem Hintergrund der fast einhelligen Kritik an Aufgabenüberschneidung 
(enchevêtrement), Mischfinanzierung (financement croisé) und Personalverdoppe-
lung (doublon) kommt besondere Bedeutung der Empfehlung zu, die den drei 
Selbstverwaltungsebenen bislang unterschiedslos zustehende Klausel der allge-
meinen Zuständigkeit (clause de compétence générale) auf die communes (sowie 
die künftigen Metropole“ und communes nouvelles) zu konzentrieren und zu be-
schränken und die Zuständigkeiten der régions und départements spezialgesetzlich 
zu regeln (spécialiser). Nimmt man noch die Empfehlung (proposition 12) hinzu, 
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die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den subnationalen Selbstverwal-
tungsebenen und dem Staat zu klären (clarifier), schiene ein wichtiger Schritt dazu 
eröffnet, die durch den vielzitierten „mille-feuille“ heraufbeschworenen  Hand-
lungsprobleme zu verringern. .  

• Des weiteren schlägt das Comité vor (proposition 7) das vieldiskutierte und viel-
kritisierte Problem der fehlenden Direktwahl der Mitglieder der Entscheidungsor-
gane (conseils) der communautés dadurch zu regeln, dass künftig die die Vertre-
tungen (conseils) sowohl der Mitgliedsgemeinden (communes „historiques“) als 
auch der communautès in einer und derselben Kommunalwahl direkt gewählt 
würden und dass die Hälfte von diesen in beiden Gremien säßen. Neben der Di-
rektwahl wäre damit zugleich eine personelle Verschränkung der beiden Gremien 
erreicht, worin das Comité  offenbar einen Handlungsgewinn erkennt. Dieser 
könnte, strategisch gesehen, auch darin liegen, dass die für beide Ebenen gewähl-
ten Ratsmitglieder (conseillers) in ihrer politischen Motivation und Perspektive ei-
ne Eigendynamik entwickeln könnten, in der sie sich als Motoren und Träger einer 
Bildung neuer territorialer kommunaler Einheiten (transformer en communes nou-
velles“) erwiesen.  

• Schließlich setzt sich das Comité kritisch mit dem Befund auseinander (propositi-
on 13), dass der Staat „über ein Vierteljahrhundert nach den großen Dezentralisie-
rungsgesetzen aus diesen noch immer keine durchgreifenden Konsequenzen für 
seine dekonzentrieten Verwaltungsteile auf den subnationalen Ebenen gezogen 
hat8, und empfiehlt deren künftigen Abbau und Abschaffung (supprimer).  

 
Zwar sind frühere Reformkommissionen mit fundierten Analysen und Empfehlungen (etwa 
die Commission Maurois 2000) weitgehend versandet, was für das Schicksal des Comité 
Balladur und seiner Empfehlungen skeptisch stimmen könnte. Jedoch scheint der „Lei-
densdruck“ in der intergouvernmentalen Akteur- und Institutionenwelt inzwischen so groß 
zu sein und auch Präsident Sarkozy sein persönliches und politischen Prestige so stark in 
die Waagschale geworfen zu haben, dass – ungeachtet der weidlich bekannten vielfältigen 
institutionellen und politischen Blockaden und Vetopositionen (cumul de mandats, Sénat 
usw.) – wenn schon kein Durchbruch, so doch merkliche Veränderungen erwartet werden 
können. 
 
 
3. Kommunales Aufgabenmodell 
 
Wesentliche Handlungsfelder 
 
Indem für ausführlichere Analysen auf vorliegende Untersuchungen (vgl. Norton 1994: 60 
ff., Marcou/Wollmann 2008a,  2008b, Wollmann 2008a: 65 ff.) verwiesen werden soll, 
seien hier die kommunalen Aufgabenprofile in den hier diskutierten Ländern anhand des 

                                                           
8 „Plus d’un quart de siècle après les grandes lois de décentralisation,l’Etat n’en pas encore tiré les conséquences 
en termes d’organisation des ses services déconcentrés“.  



Die subnationalen Ebenen 

 
 

 15

Anteils identifiziert werden, den bestimmte Schlüsselfunktionen an den Gesamtausgaben 
der jeweiligen Selbstverwaltungsebene haben (vgl. Tabelle 3).  
 
Tabelle 3:   Subnational public expenditure in 2005 by economic functions  in % 
Country Germany1 France Italy2 U.K. Sweden 
Function 
1 general public services 11,4 19,2 14,6 8,1 10,0 
2 social protection 32,2 15,8 4,6 29,0 27,0 
3 Education 11,0 16,2 8,3 30,0 21,6 
4 Health 1,8 0,6 43,0 0,0 27,1 
5 economic affairs 2,1 13,0 14,0 8,2 5,8 
6 culture, recreation 8,9 10,2 3,0 3,3 3,4 
7 Housing 12,1 15,2 4,7 5,9 3,2 
8 public order 6,2 2,8 1,5 10,0 0,9 
9 environmental protection 0,0 6,9 4,6 4,5 0,8 

1 Germany: municipalities + counties (without Länder) 
2 Italy: comuni, province and regioni 
source: data from Dexia 2008, own compilation + calculation, own table 
 
 
Die Aufgabenprofile weisen einerseits, wie zu erwarten,  erhebliche Gemeinsamkeiten auf, 
insbesondere hinsichtlich  

• der allgemeinen Verwaltungsausgaben  (die in Frankreich und Italien auffallend 
hoch sind), 

• der Sozialausgaben, in denen die traditionelle Zuständigkeit der Kommunen für 
sozialpolitische Aufgaben zum Ausdruck kommt (und in denen die Kommunen in  
Deutschland, Schweden und U.K. an der Spitze stehen), 

• der kommunalen Wirtschaftsförderung, 
•  kultureller, Freizeit usw.- Aktivitäten. 

 
 Markante Unterschiede bestehen  

• zum einen bei Schulen, für die in Schweden und in England die kommunale Ebene 
auch die (umfangreichen) Personalkosten tragen, während in den kontinentaleuro-
päischen Ländern das Schulwesen, einschließlich der Entgeltung der Lehrer, 
grundsätzlich Sache des Staates (in Deutschland: der Länder)  ist und die kommu-
nale Ebene für die sächlichen Kosten (Bau, Unterhaltung usw. der Schulgebäude) 
aufkommt; 

• zum andern im Gesundheitswesen, das in Schweden, UK und (seit 1978) in Italien 
als steuerfinanzierter öffentlicher Gesundheitsdienst organisiert ist, wobei in 
Schweden die operative und finanzielle Verantwortung wesentlich bei den land-
sting kommuner, in Italien zu einem erheblichen Teil bei den regioni und in UK 
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bei der selbständigen Struktur des National Health Service liegt. Demgegenüber 
stützt sich das Gesundheitswesen in Deutschland wesentlich auf ein beitragsfinan-
ziertes Versicherungssystem.. 

 
Umfang der kommunalen Aufgaben gemessen an den Ausgaben 
 
Das kommunale Aufgaben- und Handlungsprofil  soll hier vergleichend  

• zum einen anhand der Pro-Kopf-Ausgaben der betreffenden subnationalen bzw. 
kommunalen Handlungsebene (vgl. Tabelle 4, Zeile 1 bis 3) und 

• zum andern anhand des Anteils, den die gesamten Ausgaben der betreffenden 
Handlungsebene an den Gesamtausgaben des Landes haben, 

identifiziert und „gemessen“ werden. 
 
  
Tabelle 4: Subnational Expenditures in 2005 
  Germany France Italy Sweden U.K. 

mu-
nici-
pali-
ties1 

coun
ties 

land com
mu-
nes 

dé-
par-
te-
ment
s 

Re-
gions

co-
muni

pro-
vince

re-
gioni

kom
mu-
ner 

lands
ting-
s-
kom
mu-
ner 

sin-
gle-
tier2 

Coun
ties 

1 per capita  
in € 1.498 314 3.150 1.211 790 286 1.040 200 2.320 4.923 2.430 3.930 

2 in % of total 
public ex-
penditures 

11,7 2,4 24,6 8,2 5,4 1,9 8,8 1,6 19,6 27,1 13,5 29,5  

3 total subna-
tional ex-
penditures 
per capita in 
€ 

4.967 
(without Länder)  
1.802 

 2.286 
3.590  
(without regioni)  
1.240 

 7.350  3.930 

4 total subna-
tional ex-
penditures in 
% of total 
public ex-
penditures 

38,7  
(without Länder)  
14,1 

 15,5 
30,2 
(without regioni)  
10,4 

 40,6  29,5 

1 municipalities ("within counties", "kreisangehörige Gemeinden") + county cities ("kreisfreie Städte") 
2 single-tier local authorities (unitaries etc.) + two-tier districts, boroughs 
source: data from Dexia 2008,  own compilation/ calculation, own table  
 
 
Hebt man auf die Ausgaben pro Einwohner ab, stehen die schwedischen kommuner, die für 
den Löwenanteil der öffentlichen Aufgaben zuständig sind, mit 4.923 € , und die landsting 
kommuner, die für das öffentliche Gesundheitswesen operativ und finanziell verantwortlich 
sind,  mit 2.430 € (Tabelle 4, Zeile 1, also mit zusammen genommen 7.350 €  (Zeile 3) oder 
40,6 Prozent der gesamten öffentlichen Ausgaben (Zeile 3) einsam an der Spitze (Tabelle 4, 
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Zeile 3). Hier zeigt sich, dass die schwedischen Kommunen den „lokalen Sozialstaat“ (den 
lokala staten, Pierre 1994) par excellence bilden. 

An zweiter Stelle der hier diskutierten fünf Länder liegen die  Selbstverwaltungsebenen 
(local authorities) im U.K. mit pro-Kopfausgaben von insgesamt 3.930 € oder 29.5 Prozent 
der gesamten öffentlichen Ausgaben (Zeile 3 und 4).  Angesichts der  vieldiskutierten 
„Auslagerung“ (quangoisation, oursourcing) oder Privatisierung öffentlicher Aufgaben in 
England (vgl. Wollmann 2008a: 32 ff.,  2008b: 131   mit Nachweisen) erscheint dieser nach 
wie vor ausgedehnte local government-Sektor als überraschend groß. Die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben stellt im kommunalen Aufgabenprofil  mithin weiterhin „still very big 
business“  (Wilson/Game 2006: 119) dar. 

Dem folgen (auf den ersten Blick möglicherweise ebenfalls überraschend)  die (drei) 
Selbstverwaltungsebenen (collectivités territoriales) Frankreichs mit  pro-Kopf-Ausgaben 
von zusammen 2.286 € und 15,5 Prozent der gesamten öffentlichen Ausgaben (Zeilen 3 und 
4).. Von den gesamten Pro-Kopf-Ausgaben entfallen auf die Städte und Gemeinde (com-
munes) immerhin 1311 €. Dieser „dritte Platz“ bestätigt das erhebliche funktionale Ge-
wicht, dass sie im Zuge der Dezentralisierung gewonnen haben. 

In Deutschland kommen die Städte und Kreise in den Pro-Kopf-Ausgaben, zusammen 
genommen,  auf  1.802 €  (oder 14.1 Prozent der gesamten öffentlichen Ausgaben). Wenn 
die beiden Selbstverwaltungsebenen zusammen damit (auf den ersten Blick möglicherweise 
wiederum unerwartet) „auf dem 4. Platz“,  zumal hinter Frankreich, stehen, so ist an die 
Besonderheit des föderalen Systems zu erinnern, in dem die Länder (ebenfalls eine subna-
tionale Handlungsebene) Kosten tragen (z.B. die Personalkosten der Lehrer), die ander-
wärts (so in Schweden und England) von den kommunalen Ebenen aufzubringen sind. 

Auf dem „letzten Platz“ finden sich die italienischen comuni und province, die zusam-
men  Pro-Kopf-Ausgaben von 2.320 € oder 10.4 Prozent der gesamten öffentlichen Ausga-
ben aufbringen. Die (als „quasi-föderale“ Politik- und Verwaltungsebene nicht den beiden 
kommunalen Ebenen zugerechneten) regioni weisen  bemerkenswert hohe pro-Kopf-
Ausgaben  (mit 2.320 € oder  19.6 Prozent der gesamten öffentlichen Ausgaben) auf, worin 
die große operative und finanzielle Rolle zum Ausdruck kommt, die sie im Vollzug des 
öffentliche Gesundheitswesen, Servizio Sanitario Nazionale, SSN, spielen. 
 
 
4. Personalstrukturen 
 
Die Analyse der Personalstruktur soll sich an dieser Stelle darauf richten und beschränken, 
die personalstrukturellen Veränderungen in den letzten Jahren zu veranschaulichen. Der 
Umfang des öffentlichen Personals im allgemeinen und des kommunalen im besonderen 
zeigte in den hier diskutierten Ländern in den letzten 15 Jahren eine Entwicklungsdynamik, 
die überwiegend von den budgetären Problemen und Sparzwängen geprägt war.(siehe Ta-
belle 5). 
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Tabelle 5: Development of total number of public sector personnel by levels of government over time  (in %, 
respective period in brackets) 

 country central/ 
federal 

regional/ 
Land 

special  
sector 

Local total public  
sector personnel 

1 Germany -24 -18  West German
local authorities: 
-30,01 
West German
local authorities: 
-53,3 
 

-23 

  (91/04) (91/04)  (91/04) (91/04) 
2 France +7  +153 +24,0 +13 
  (94/03)  (94/03)  (94/03) 
3 Italy -11  +54 -16,02 -7 
  (92/04)  (92/04) (92/04) (92/04) 
4 Sweden -3   +0,5 -2 
  (96/03)  (96/03) (96/03) (96/03) 
5 U.K. -36  +165 -5,0 -4 
  (90/03)  (90/03) (90/03) (90/03) 

1 data from Kuhlmann/Röber 2006: 101 
2 regioni, province, comuni (Dexia 2006: 167) 
3 hopitaux public 
4 Aziende Sanitarie Locali 
5 National Health System (NHS) 
source: data from  Dexia 2006, own compilation + calculation, own table 
 
 
Der Spitzenreiter in der Stellenreduktion ist Deutschland, wo zwischen 1991 und 2004 der 
gesamte öffentliche Personalbestand um 23 Prozent, der des Bundes um 24 Prozent und der 
Länder um 18 Prozent vermindert wurde. Im kommunale Personalsektor zeigt sich ein 
eklatanter Unterschied zwischen den westdeutschen und den ostdeutschen Kommunen:. In 
den ersteren belief sich  der Stellenrückgang auf 13 Prozent, in den letzteren auf 53 Prozent. 
Der enorme Stellenabbau in den ostdeutschen Kommunen ist damit zu erklären, dass diese 
nach 1990 als unmittelbare Folge des Regimewechsels eine regelrechte Explosion ihrer 
Personalstäbe (durch die „Kommunalisierung“ von Personal der Staatsverwaltung und –
wirtschaft) erlebten und diese dann mit personalpolitisch „harter Hand“ reduzierten (vgl. 
Wollmann 2003: 168 ff., Kuhlmann 2009: 139 ff.). (Allerdings ist bei der Interpretation 
dieser Daten daran zu erinnern, dass die deutschen Kommunen in den letzten Jahren in 
erheblichem Umfang dazu übergangen sind, einzelne Aufgaben- und Tätigkeitsfelder (mit 
dem Ziel einer größeren managerialen, personalrechtlichen usw. Beweglichkeit) auf selbst-
ändige Organisationseinheiten „auszulagern“ („corporatisation“), die dann nicht mehr zum 
kommunalen Personal im engeren Sinne gezählt werden); dieser Anteil der auf diesem 
Wege „ausgelagerten“ Personalteile wird inzwischen auf bis zu 50 Prozent geschätzt  (vgl. 
Reichard/Marcou/Grossi 2009). 
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In U.K. fällt der radikale Personalschnitt auf der zentralstaatlichen Ebene um 36 Pro-
zent aus dem Rahmen, während sich der im kommunalen Bereich (mit einem Rückgang 
von  5 Prozent) eher in Grenzen hält (vgl. Tabelle 5, Zeile 5).  

Auch in Italien fand ein erheblicher Stellenabbau statt, selbst auf den subnationalen 
Ebenen, wo als Ergebnis der Dezentralisierung doch eher eine Stellenexpansion zu erwar-
ten gewesen wäre (vgl. Tabelle 5, Zeile 3). 

Am geringsten waren die Veränderungen in Schweden, worin die auch personalstruktu-
relle Kontinuität des schwedischen Wohlfahrtsstaats zum Ausdruck kommen dürfte (vgl. 
Tabelle 5, Zeile 4). 

Gegenüber diesen Ländern ist Frankreich ein auffälliger „Ausreisser“. Wenn das Per-
sonal der drei Selbstverwaltungsebenen (collectivités territoriales) zwischen 1994 und 2003 
um 24 Prozent zugenommen hat, so hierin ein personalstruktureller Beleg für die fortschrei-
tende Dezentralisierung zu erkennen (vgl. Kuhlmann 2009: 139 ff.). Erstaunlich hingegen 
ist, dass  ungeachtet der Dezentralisierung auch das Personal des Staates um 7 Prozent 
gewachsen ist, wo eher ein durch die Dezentralisierung bedingter Rückgang hätte erwartet 
werden können. Hierin dürften jene „zahlreichen personellen Doppelfunktionen“ (nomb-
reux doublons) zwischen Stellen der staatlichen Verwaltung und der subnationalen Selbst-
verwaltung (vgl. Tabelle 5, Zeile 2) personalstrukturell zu Buche schlagen, die, wie oben 
erwähnt, das Comité Balladur  in seinem jüngsten Bericht kritisch anspricht und deren 
Abhilfe durch Streichung staatlicher Stellen empfiehlt9. 

In allen drei einschlägigen Ländern (Frankreich, Italien und UK) verzeichnete der öf-
fentliche Gesundheitssektor in den letzten zehn Jahren bemerkenswerte hohe personelle 
Wachstumsraten (vgl. Tabelle 5, Spalte special sector).  

 
 
5. Politisch-administrative Führungs- und Leistungsstrukturen 
 
Angesichts der wachsenden funktionalen und budgetären Herausforderungen, denen sich 
die subnationalen Ebenen gegenüber sehen und die ihre Handlungsfähigkeit („governabili-
ty“) in Frage stellen, ist in den meisten Ländern mit zunehmenden Dringlichkeit und Wucht 
eine Diskussion darüber in Gang gekommen, ob und wie die kommunalpolitischen und –
administrativen Führungs- und Leitungsstrukturen verbessert werden können.  

Hierbei lassen sich in den hier diskutierten Ländern zwei unterschiedliche Reformpfade 
erkennen. In der einen Gruppe drehen sich die Anstöße um eine Reform des traditionellen 
government by committee -System, in der anderen um eine Reform der Stellung des Bür-
germeisters (maire) (vgl. Wollmann 2008c: 279 ff. mit Nachweisen).  

Das „government by committee - System ist herkömmlich den Kommunalsystemen in 
England und Schweden eigentümlich. In ihm liegt es allein („monistisch“) in der Verant-
wortung der gewählten Kommunalvertretung (local council), alle relevanten Entscheidunge 
zu treffen und deren administrative Ausführung zu leiten und zu überwachen, wobei diese 
Entscheidungs- und Vollzugsaufgaben von sektoral zuständigen Ausschüssen (committees) 
ausgeübt werden. Dieses herkömmliche institutionnelle Arrangement ist in England  insbe-

                                                           
9 Siehe Comité Balladur 2009, proposition 13, siehe oben Fußnote 9 
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sondere wegen ihrer Verquickung von Entscheidungs- und Kontrollaufgaben und der hier-
von rührenden Intransparenz sowie wegen der der sektoralen Zuständigkeit der Ausschüsse 
innewohnenden Fragmentierung des kommunalen Handelns kritisiert worden.  

In England war der Local Government Act von 2000 war wesentlich darauf gerichtet, 
das herkömmliche System des government by committees durch eine Entscheidungs- und 
Leitungsstruktur abzulösen, in der die beschlussfassenden und exekutiven Zuständigkeiten 
bei einem (executive committee oder cabinet genannten) Ausschuss konzentriert werden 
und die in der (von den meisten Kommunen bevorzugten) cabinet with leader-Variante 
einem „kommunalen parlamentarischen Regierungssystem“ – mit dem leader als einer Art 
kommunalen „prime minister“ – ähnelt (vgl. Wilson/Game 2006: 92, Rao 2005: 45 ff.). 
Demgegenüber wurden das Plenum der Kommunalvertretung (local council) und seine 
non-executive“ (bezeichnenderweise backbench councillors genannten) Mitglieder sowie 
die „normalen“ (non-executiven) Ausschüsse im wesentlichen auf „Kontrollfunktion“ 
(scrutinizing) festgelegt und beschränkt. Zwar wird durch die „Ent-Kollektivierung“ (de-
collectivisation) und tendenzielle „Individualisierung“ der kommunalen Entscheidungs- 
und Exekutivbefugnisse im cabinet, zumal in der Position des leader, das kommunale Füh-
rungspotential unverkennbar gestärkt, jedoch scheint dies  mit einer empfindlichen Schwä-
chung der Kommunalvertretung als ganzer und seiner einfachen (non-executive, „back-
bench“) Mitglieder und Ausschüsse  erkauft. 

Auch in Schweden, dessen Kommunalsystem herkömmlich ebenfalls vom government 
by committee geprägt ist, wurde dieses kollektive Entscheidungs- und Handlungsverfahren 
zunehmend wegen fehlender Verantwortungstransparenz und Führungsfähigkeit kritisiert. 
Seit den 1970er Jahren sind in der kommunalen Praxis schrittweise Reformen eingeleitet 
worden, die zwar an der herkömmlichen sektoralen Zuständigkeit der einzelnen Ausschüsse 
festhalten, jedoch die Führungs- und Leitungsstrukturen dadurch zu stärken sucht, dass die 
Koordinierungszuständigkeit des Hauptausschusses (kommunstyrelse) gekräftigt wird, die 
Vorsitzenden aller Ausschüsse, vor allem des Hauptausschusses, von der Mehrheitspartei in 
der Kommunalvertretung bestimmt werden, zudem hauptamtlich und besoldet tätig werden 
- und – als weiterer Ausdruck dieser „Quasi-Parlamentarisierung“ (Bäck 2005) – der Vor-
sitzende des Hauptausschusses als eine Art „kommunaler Premierminister“ hervortreten 
kann. Der (für Schweden politikkulturell typische) graduelle Reformstil wird darin sichtbar, 
dass die kommunalpolitischen Entscheidungsstrukturen zwar an neue Erfordernisse ange-
passt werden, jedoch ein radikaler (mit der politischen Kultur schwerlich vereinbarer) 
Schritt und Schnitt (wie etwa die Einführung der Direktwahl des monokratischen Bürger-
meisters) vermieden wird und ungeachtet der tendenziellen „Individualisierung“ und einer 
gewissen  „Monokratisierung“ der Politik- und Verwaltungsführung das Gewicht und Ge-
gengewicht der gewählten Kommunalvertretung erhalten bleibt (vgl. Montin 2005: 129 ff).  

Den Ländern mit herkömmlich um government by committee kreisenden Kommunalsys-
temen stehen kontinentaleuropäische Länder gegenüber, die historisch von einer „dualisti-
schen“ (entfernt an ein lokales „parlamentarischen Regierungssystem“ und an eine „lokale 
Gewaltenteilung“ erinnernde) Trennung und Gegenüberstellung der gewählten Kommunal-
vertretung als oberstes kommunales Beschlussorgan einerseits und einer kommunalen 
„Exekutive“ (in der Regel der Bürgermeister, maire, sindaco) andererseits gekennzeichnet 
sind.  
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In den deutschen Bundesländern, deren jedes die Gesetzgebungskompetenz über die 
Kommunalverfassung haben, war nach 1945 in den meisten Bundesländern die „parlamen-
tarische Variante“ eines von der Kommunalvertretung gewählten Bürgermeisters vorgese-
hen, während zwei Länder (Bayern und Baden-Württemberg) seit den 1950Jahren für den 
direkt gewählten „starken“ (gewissermaßen „präsidentiellen“) Bürgermeister entschieden 
hatten. Als Ergebnis einer in den Ländern geführten Debatte, in der die Vorzüge einer Di-
rektwahl sowohl einer Stärkung der direktdemokratischen Teilnahme der Bürger als auch in 
einer legitimatorischen Kräftigung der exekutiven Führerschaft gesehen wurden, führten in 
kurzer Folge alle Bundesländer die Direktwahl des Bürgermeisters (mit gewissen länder-
spezifischen Varianten) ein (für Einzelheiten vgl. etwa Bogumil/ Holtkamp 2006: 102 ff. 
mit Nachweisen). Als Gegengewicht und checks and balance zu einer möglicherweise 
über-mächtigen Stellung des  „präsidentiellen“ Bürgermeister wurde in einigen ein Ab-
wahl- (recall)-Verfahren statuiert, durch die lokalen Bürger unter bestimmten Vorausset-
zungen einen amtierenden Bürgermeister durch lokalen Referendum abberufen können. 
Nach bisherigen (an die inzwischen 50-jährige Praxis in Baden-Württemberg und Bayern 
anknüpfenden) Erfahrungen hat die Direktwahl die exekutive  „Regierbarkeit“ der Kom-
munalpolitik verbessert,  ohne die kommunalpolitische  „bipolare“ Balance zwischen Bür-
germeister und der Kommunalvertretung (und der in ihr agierenden politischen Parteien) 
aus dem Lot zu bringen. 

Auch in Italien ist nach 1993 (in Reaktion auf die Parteienkrise) die Direktwahl der 
Bürgermeister (sindaco) eingeführt worden (vgl. Bobbio 2005: 40 ff). Zwar ist mit dem 
„präsidentiellen“ Bürgermeister seine exekutive Führungsrolle verstärkt worden. Jedoch 
trägt die Neuerung des Wahlrechts, wonach der siegreiche Bürgermeisterkandidat automa-
tisch eine ihm eine deutliche Mehrheit der Sitze in der Kommunalvertretung sichernde 
„Siegesprämie“ erhält, dazu bei, das kommunalpolitische Machtbalance zwischen Bürger-
meister und Kommunalvertretung  zu stören. 

Im französischen système local (Mabileau 1994) ist das Verhältnis von gewählter 
Kommunalvertretung (conseil municipal) und dem von dieser gewählten Bürgermeister 
(maire) seit je  von der beherrschenden Position des letzteren geprägt. Neben seiner starken 
institutionellen Zuständigkeiten beruht die bestimmende Rolle des Bürgermeisters vor 
allem darauf, dass er zwar  formal von der Mehrheit in der Kommunalvertretung gewählt, 
also formal von dieser politisch abhängt, dass er jedoch in Wirklichkeit, von seiner Partei 
als Bürgermeisterkandidat an die Spitze der Liste gestellt,  praktisch direkt gewählt wird. 
So spricht man denn vom „munizipalen Präsidentialismus“ (présidentialisme muncipal) 
oder gar von „munizipaler Monarchie“ (monarchie municipale) (Mabileau 1997:  853). 
Eine zusätzliche Stärkung ihrer Stellung erfahren die französischen Bürgermeister  durch 
die politikkulturell eingewurzelte Praxis der „Mandatkumulierung“ (cumul de mandats), 
wonach Bürgermeister als lokale Würdenträger (notables) vielfach zugleich gewählte Mitg-
lieder von Départements-Vertretungen (conseils généraux) oder gar von Nationalversamm-
lung oder Senat sind10 und hierdurch unmittelbaren Macht- und Ressourcenzugang zu den 
vertikalen überlokalen und nationalen Netzwerken und Arenen haben. Hierbei kann der 

                                                           
10 So waren 1998 rund 60 Prozent der Abgeordneten der Nationalversammlung und 40 Prozent der Mitglieder des 
Senat zugleich Bürgermeister  (vgl. Hoffmann-Martinot 2003: 167). 
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Bürgermeister durchaus wichtige Koordinationsaufgaben (in horizontaler wie vertikaler 
Hinsicht) ausüben (vgl. Thoenig 2006: 167). Allerdings spielen gegenüber dem Gewicht 
und Übergewicht des Bürgermeisters die Kommunalvertretung und in ihr insbesondere die 
politische Opposition vielfach kaum mehr als eine Nebenrolle (vgl. Hoffmann-Martinot 
2003: 163). 

 
 

6. Abschließende Einschätzung: Europäische Kommunalsysteme:   
    Konvergenz oder Divergenz? 
 
Die in diesem Aufsatz diskutierten Kommunalsysteme weisen in Entwicklung und Stand 
der hier interessierenden Strukturen einerseits bemerkenswerte (konvergente) Gleichläufig-
keiten und andererseits weiterhin fortwirkende (divergente)Unterschiede auf, in denen sich  
(„pfadabhängige“) institutionelle, politische,  kulturelle usw. Besonderheiten des jeweiligen 
Landes geltend machen (was an dieser Stelle nicht weiter herausgearbeitet werden kann)..  
Einige wesentliche  dieser (konvergenten bzw. divergenten) Trends sollen hier abschlie-
ßend kurz aufgerufen werden.  

Institutionelle Veränderungen haben sich auf der intermediären/meso-Ebene in U.K. 
und Italien als zwei historisch unitarischen („großen“) Ländern mit der Schaffung „quasi-
föderaler“ Regionen vollzogen, im U.K. allerdings in einem auf Schottland und Wales (mit 
13 Prozent der U.K.- Gesamtbevölkerung) beschränkten „Quasi-Föderalisierung“. Demge-
genüber wurden in Frankreich – als weiteren traditionell („Napoleonisch“) unitarischem 
Land)  1982 bei der Einführung der régions diese den départements und communes rech-
tlich gleichgestellt (non-tutelle) und wurde (auch in den jüngsten Reformempfehlungen des 
Comité Balladur) von jeglicher institutionellen „Höherstufung“, geschweige den „Quasi-
Föderalisierung“, dezidiert Abstand genommen. 

Während in Schweden die Präsenz der staatlichen Verwaltung auf der kommunalen 
Ebene seit langem minimal und in Deutschland ebenfalls gering (und hier in letzter weiter 
reduziert wird), bleibt sie sowohl in Frankreich wie in Italien mit über der Hälfte aller 
öffentlich Beschäftigten (vgl. Tabelle 2, Zeilen 2 und 3) auf den subnationalen Ebenen – als 
fortwirkende strukturelle Restriktion der Dezentralisierung -  präsent. 

In England, Schweden und Deutschland (letztlich durch verbindliche Gesetzgebung 
durchgesetzte) Reformschritte im Gange,  die existierende Organisationsform multi-
funktionalen kommunalen Selbstverwaltungseinheiten durch deren Fusionierung territorial 
and demographisch zu vergrößern, teilweise (wie in England) mit sich verschärfenden 
Problemen einer „Übergröße“ (sizeism), in einigen (ostdeutschen) Bundesländern in einer 
Reformrunde, die auf die Schaffung weiterer „Einheitsgemeinden“ und die Abschaffung 
der interkommunalen Verbände gerichtet ist.  Zwar wird in Frankreich auf der lokalen 
Ebene nach wie vor das Nebeneinander einer Vielzahl kleiner Gemeinden, communes,  (mit 
durchschnittlich 1.700 Einwohnern) und interkommunalen Verbänden (syndicats, commu-
nautés). Jedoch deutet die neuere  Entwicklung (und auch die jüngsten Empfehlungen des 
Comité Balladur) darauf hin, dass sich auch hier eine territoriale Konsolidierung  vollzieht 
und (mittelfristrig) verstärkt  -in Einklang mit der europäischen Entwicklung - eine Territo-
rialreform durch Bildung neuer Gemeinden (communes nouvelles) stattfinden dürfte. 
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Die hier diskutierten Länder weisen weitgehend übereinstimmend breite multifunktio-
nale Aufgabenprofile (mit Unterschieden insbesondere bei Schule und Gesundheitsversor-
gung) auf. (vgl. Tabelle 3). Während das schwedische Kommunalsystem in der Breite der 
kommunalen Aufgaben (und Ausgaben) weit an der Spitze steht, weisen auch die  kommu-
nalen Ebenen Frankreichs – als Folge der Dezentralisierung -  inzwischen ein beachtliches 
Aufgaben- (und Ausgaben-) Profil auf (vgl. Tabelle 4).  

Eine institutionelle Reformwelle, die sowohl England und Schweden (als government 
by committee- Länder) als auch Deutschland und Italien (als Länder mit „Bürgermeister“-
Tradition) – mit der Ausnahme von Frankreich – erfasst hat, zielte darauf, die kommunal-
politischen und –administrativen Leitungs- und Führungsstrukturen zur Verbesserung der 
Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken – durch deren „Individualisierung“ (in den 
government by commitee- Ländern) bzw. durch Direktwahl (in den „Bürgermeister“-
Ländern). Während in Schweden und Deutschland ungeachtet der Stärkung der kommuna-
len Exekutive das Machtverhältnis zwischen dieser und der gewählten Kommunalvertre-
tung in einer bipolaren Balance zu bleiben scheint, hat sie in England und in Italien zu 
einem „monopolaren“ Übergewicht der Exekutive gegenüber der Kommunalvertretung 
geführt, wie eine solche Dominanz des maire für die kommunale Ebene in Frankreich seit 
langem kennzeichnend ist.  
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